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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

AbgEO §13;

AbgEO §15;

1. AbgEO § 13 heute

2. AbgEO § 13 gültig ab 20.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2022

3. AbgEO § 13 gültig von 01.07.2020 bis 19.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 104/2019

4. AbgEO § 13 gültig von 01.01.1950 bis 30.06.2020

1. AbgEO § 15 heute

2. AbgEO § 15 gültig ab 20.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2022

3. AbgEO § 15 gültig von 01.07.2020 bis 19.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 104/2019

4. AbgEO § 15 gültig von 01.01.1963 bis 30.06.2020 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 53/1963

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2002/16/0266 E 25. März 2004 RS 2

Stammrechtssatz

Erkennt die Behörde, die den Exekutionstitel ausgestellt hat (Titelbehörde), von selbst, dass der Exekutionstitel an den

i m § 15 AbgEO angeführten Mängeln leidet (o?enbare Unrichtigkeit, gesetzwidrig oder unrichtig erteilte

Vollstreckbarkeitsklausel), so hat sie ihn von Amts wegen zu berichtigen, bzw. aufzuheben (formlos, ohne dass es eines

förmlichen Bescheides bedarf). Ebenso hat die Behörde vorzugehen, wenn sie auf solche Mängel durch einen Antrag

des Vollstreckungsschuldners hingewiesen wird und den Antrag für gerechtfertigt erachtet. Glaubt jedoch die Behörde,

einem solchen Vorbringen nicht oder nicht voll entsprechen zu können, muss das Vorbringen als eine Einwendung

nach § 13 AbgEO in Behandlung genommen und hierüber mit Bescheid abgesprochen werden.Erkennt die Behörde,

die den Exekutionstitel ausgestellt hat (Titelbehörde), von selbst, dass der Exekutionstitel an den im Paragraph 15,

AbgEO angeführten Mängeln leidet (o?enbare Unrichtigkeit, gesetzwidrig oder unrichtig erteilte

Vollstreckbarkeitsklausel), so hat sie ihn von Amts wegen zu berichtigen, bzw. aufzuheben (formlos, ohne dass es eines

förmlichen Bescheides bedarf). Ebenso hat die Behörde vorzugehen, wenn sie auf solche Mängel durch einen Antrag

des Vollstreckungsschuldners hingewiesen wird und den Antrag für gerechtfertigt erachtet. Glaubt jedoch die Behörde,

einem solchen Vorbringen nicht oder nicht voll entsprechen zu können, muss das Vorbringen als eine Einwendung

nach Paragraph 13, AbgEO in Behandlung genommen und hierüber mit Bescheid abgesprochen werden.
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